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Auf die Beschwerde der KlÃ¤ger wird der Beschluss des Sozialgerichts
Dortmund vom 19.01.2022 abgeÃ¤ndert. 

Den KlÃ¤gern wird fÃ¼r das erstinstanzliche Verfahren ratenfreie
Prozesskostenhilfe unter Beiordnung von Rechtsanwalt H, N-StraÃ�eÂ 12,
L, bewilligt.

Â 

GrÃ¼nde:

I.

Die KlÃ¤ger wenden sich mit ihrer Beschwerde gegen die Ablehnung der
Bewilligung von Prozesskostenhilfe fÃ¼r ein Klageverfahren, das auf die
Ã�bernahme von MietrÃ¼ckstÃ¤nden gerichtet ist.

Die am 00.00.1959 geborene KlÃ¤gerin zuÂ 1) und der am 00.00.1948 geborene
KlÃ¤ger zuÂ 2) sind miteinander verheiratet. Die KlÃ¤gerin zuÂ 1) bezieht bei dem
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Beklagten laufend Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes nach dem
Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGBÂ II). Der KlÃ¤ger zuÂ 2) bezieht eine Rente
wegen Alters und gegenwÃ¤rtig auch aufstockende Leistungen nach dem ZwÃ¶lften
Buch Sozialgesetzbuch (SGBÂ XII). Im gemeinsamen Haushalt lebte zunÃ¤chst auch
die am 00.00.1997 geborene Tochter der KlÃ¤ger.

Mit an die KlÃ¤gerin zuÂ 1) gerichtetem Bewilligungsbescheid vom 18.11.2019 in
der Gestalt der Ã�nderungsbescheide vom 23.11.2019 und 05.12.2019 bewilligte
der Beklagte dieser sowie ihrer Tochter aufgrund des Weiterbewilligungsantrags
vom 12.11.2019 fÃ¼r den Zeitraum vom 01.01.2020 bis 31.12.2020 Leistungen
nach dem SGBÂ II unter BerÃ¼cksichtigung von kopfanteiligen (ausgehend von 3
Bewohnern) tatsÃ¤chlichen Kosten der Unterkunft in HÃ¶he von je 150,00Â Euro
Grundmiete und 66,67Â Euro kalten Betriebskosten. Kosten der Heizung, die bis
DezemberÂ 2019 bei kopfanteiligen 42,33Â Euro gelegen hatten, setzte der
Beklagte bei der Errechnung des Bedarfs nicht (mehr) an. Der Antrag wurde im
Ã�brigen abgelehnt, da der KlÃ¤ger zuÂ 2) wegen des Bezugs einer Altersrente
keinen Leistungsanspruch habe (wie schon zuvor). 

Mit einer Kostensenkungsaufforderung vom 05.12.2019 wies der Beklagte die
KlÃ¤gerin zu Â 1) darauf hin, dass die tatsÃ¤chlichen Kosten der Unterkunft nicht
angemessen seien. Die tatsÃ¤chliche Bruttokaltmiete betrage 650,00Â Euro,
angemessen seien fÃ¼r einen Drei-Personen-Haushalt allerdings nur 539,20Â Euro.
Die KlÃ¤gerin zuÂ 1) wurde mit Fristsetzung bis zum 30.06.2020 zu einer
Kostensenkung aufgefordert. Zugleich wurde sie darÃ¼ber informiert, dass ab
JuliÂ 2020 bei der Berechnung der Leistungen eine BerÃ¼cksichtigung nur noch der
angemessenen Kosten der Unterkunft erfolgen kÃ¶nne. 

Da der Beklagte davon ausging, dass die Tochter der KlÃ¤ger zum 31.05.2020
ausgezogen sei und geheiratet habe, erging unter dem 06.05.2020 ein weiterer
Ã�nderungsbescheid gegenÃ¼ber der KlÃ¤gerin zuÂ 1), mit dem ab Juni 2020 nur
noch dieser Leistungen der Grundsicherung fÃ¼r Arbeitsuchende bewilligt und fÃ¼r
die Zeit ab JuliÂ 2020 als Bedarf lediglich 269,60Â Euro (hÃ¤lftige angemessene
Kosten der Unterkunft fÃ¼r einen Drei-Personen-Haushalt) berÃ¼cksichtigt wurden.
AnknÃ¼pfend an den Auszug der Tochter der KlÃ¤ger aus der Wohnung forderte
der Beklagte die KlÃ¤gerin erneut unter dem 06.05.2020 zur weiteren
Kostensenkung bis zum 31.12.2020 auf. FÃ¼r einen Zwei-Personen-Haushalt sei
eine Bruttokaltmiete nur in HÃ¶he von 431,60Â Euro angemessen. 

Am 18.09.2020 legten die KlÃ¤ger kommentarlos ein Mietangebot Ã¼ber eine
54Â qm groÃ�e Wohnung in L, C-StraÃ�eÂ 20, Erdgeschoss, mit einer Kaltmiete in
HÃ¶he von 370,00Â Euro, Heizkosten in HÃ¶he von 48,32Â Euro und Nebenkosten
in HÃ¶he von 51,68Â Euro sowie Kosten fÃ¼r eine TeilmÃ¶blierung (EinbaukÃ¼che)
in HÃ¶he von 30,00Â Euro monatlich, anmietbar zum 01.10.2020, vor. Unter dem
30.09.2020 erklÃ¤rte der Beklagte seine Zustimmung zum Umzug; die Kosten der
Unterkunft und Heizung seien angemessen. Jedoch seien die Kosten der
TeilmÃ¶blierung nicht berÃ¼cksichtigungsfÃ¤hig. 

Am 01.10.2020 reichten die KlÃ¤ger den von ihnen und den Vermietern
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unterzeichneten Mietvertrag zum 01.10.2020 Ã¼ber die neue Wohnung ein. Mit
Ã�nderungsbescheid vom 06.10.2020 bewilligte der Beklagte der KlÃ¤gerin zuÂ 1)
Leistungen fÃ¼r die Zeit vom 01.10.2020 bis 31.12.2020 unter BerÃ¼cksichtigung
der hÃ¤lftigen tatsÃ¤chlichen Kosten der Unterkunft und Heizung fÃ¼r die neue
Wohnung. Nach Vorlage einer Betriebskostenabrechnung fÃ¼r das JahrÂ 2019, aus
der sich fÃ¼r die bisher innegehabte Wohnung in der S-StraÃ�eÂ 61 in L eine
Nachforderung in HÃ¶he von 368,99Â Euro ergab, bewilligte der Beklagte der
KlÃ¤gerin zuÂ 1) mit Ã�nderungsbescheid vom 19.01.2021 weitere 72,00Â Euro in
HÃ¶he des hÃ¤lftigen Differenzbetrages zwischen den bei der Leistungsbewilligung
berÃ¼cksichtigten Vorauszahlungen und den hÃ¶heren tatsÃ¤chlichen Kosten.

Am 02.02.2021 Ã¼bersandten die KlÃ¤ger dem Beklagten eine Auflistung Ã¼ber
MietrÃ¼ckstÃ¤nde in der (alten) Wohnung und beantragten deren Ã�bernahme.
Danach lag der Negativsaldo zu Beginn des JahresÂ 2020 bei 2.391,82Â Euro. In den
Monaten Januar, Februar, April, Juni und JuliÂ 2020 erfÃ¼llten die KlÃ¤ger die
laufenden Mietzinsforderungen vollstÃ¤ndig, in den Monaten Februar, MÃ¤rz, Mai,
AugustÂ 2020 zahlten sie statt der BetriebskostenabschlÃ¤ge in HÃ¶he von
150,00Â Euro lediglich 115,00Â Euro, im September, Oktober und NovemberÂ 2020
leisteten sie (bis auf monatlich 35,00Â Euro, wie zuvor, fÃ¼r die Garage) keine
Zahlungen. Unter BerÃ¼cksichtigung einer Sonderzahlung von 500,00Â Euro im
FebruarÂ 2020 und einer lediglich teilweisen ErfÃ¼llung in HÃ¶he von 225,00Â Euro
auf eine Forderung in HÃ¶he von 368,99Â Euro fÃ¼r die â��AbrechnungÂ 2019â��
betrug die offene Gesamtforderung 3.975,81Â Euro, davon auf das JahrÂ 2020
entfallend 1.715,00Â Euro.

Mit an die KlÃ¤gerin zuÂ 1) gerichtetem Bescheid vom 02.02.2021 lehnte der
Beklagte die Ã�bernahme von MietrÃ¼ckstÃ¤nden gegenÃ¼ber dieser ab. Mit dem
hiergegen gerichteten Widerspruch vom 02.03.2021 machte die KlÃ¤gerin zuÂ 1)
geltend, sie seien vom Beklagten zur Kostensenkung aufgefordert worden, es sei
ihnen auch gelungen, eine kostenangemessene Wohnung zu finden. Allerdings
hÃ¤tten sie fÃ¼r die bisherige Wohnung keinen Nachmieter finden kÃ¶nnen. Der
Beklagte wies den Widerspruch mit Widerspruchsbescheid vom 18.03.2021 als
unbegrÃ¼ndet zurÃ¼ck: Die Kosten der Unterkunft und Heizung seien gemÃ¤Ã� 
Â§Â 22 Abs.Â 1 SatzÂ 1 SGBÂ II nur fÃ¼r eine tatsÃ¤chlich bewohnte Wohnung zu
Ã¼bernehmen; dies sei bezÃ¼glich der neu angemieteten Wohnung geschehen.
Eine Ã�bernahme der MietrÃ¼ckstÃ¤nde als Darlehen nach Â§Â 22 Abs.Â 8 SGBÂ II
komme ebenfalls nicht in Betracht, da weder eine Wohnungslosigkeit drohe noch
die Unterkunft aus anderen GrÃ¼nden gesichert werden mÃ¼sse. 

Hiergegen haben die KlÃ¤ger am 07.04.2021 Klage erhoben und fÃ¼r das
Klageverfahren Prozesskostenhilfe unter Beiordnung von Rechtsanwalt H aus L, der
seine Vertretungsbereitschaft erklÃ¤rt hat, beantragt. Ohne anwaltliche Hilfe sei
eine BegrÃ¼ndung der Klage nicht mÃ¶glich.

Mit Beschluss vom 19.01.2022 hat das Sozialgericht die Bewilligung von
Prozesskostenhilfe abgelehnt. Die Klage habe keine Aussicht auf Erfolg, da die
Voraussetzungen fÃ¼r die Ã�bernahme von Mietschulden gemÃ¤Ã� Â§Â 22 Abs.Â 8
SGBÂ II nicht erfÃ¼llt seien. Die KlÃ¤ger seien zum 01.10.2020 in die neue
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Wohnung gezogen. Da sie bei Antragstellung am 02.02.2021 die Wohnung, fÃ¼r die
die MietrÃ¼ckstÃ¤nde aufgelaufen waren, schon nicht mehr bewohnt hÃ¤tten, habe
die Unterkunft im Zeitpunkt der Antragstellung nicht mehr gesichert werden
kÃ¶nnen. 

Am Montag, dem 28.02.2022, haben die KlÃ¤ger gegen den ihnen jeweils am
26.01.2022 zugestellten Beschluss des Sozialgerichts Beschwerde eingelegt und
geltend gemacht, dass die Mietschulden erst entstanden seien, nachdem der
Beklagte zur Kostensenkung aufgefordert habe. Es sei ihnen trotz entsprechender
BemÃ¼hungen nicht mÃ¶glich gewesen, der ersten Kostensenkungsaufforderung
mit Fristsetzung bis zum 30.06.2020 nachzukommen, da sie eine geeignete, der
Behinderung des KlÃ¤gers zuÂ 2) angepasste Wohnung innerhalb dieser Frist nicht
gefunden hÃ¤tten. Vor Ablauf des zweiten Kostensenkungszeitraumes zum
31.12.2020 sei ihnen dann die Anmietung einer passenden Wohnung mit
angemessenen Kosten gelungen. Ihnen dÃ¼rften, auch wenn der Mietvertrag fÃ¼r
die bisherige Wohnung nicht deckungsgleich zum Umzug habe gekÃ¼ndigt werden
kÃ¶nnen, keine Nachteile daraus erwachsen, dass sie der
Kostensenkungsaufforderung nachgekommen seien.

Â 

II.

1.

Die Beschwerde ist statthaft, weil der Beschwerdestreitwert von mehr als
750,00Â Euro (vgl.Â Â§Â§Â 172Â Abs.Â 3 Nr.Â 2b, 144 Abs.Â 1 SatzÂ 1 Nr.Â 1
Sozialgerichtsgesetz [SGG]) erreicht wird. Ihr Rechtsschutzziel im
Hauptsacheverfahren auslegend, begehren die KlÃ¤ger einen Ausgleich der offenen
Mieten. Selbst bei Zugrundelegung nur der parallel ab dem Bezug der neuen
Wohnung angefallenen Doppelmieten fÃ¼r die alte Wohnung liegt der Betrag bei
zwei Mal 650,00Â Euro, also bei zumindest 1.300,00Â Euro. Die Beschwerde ist
fristgerecht erhoben worden (vgl. Â§Â 173 SatzÂ 1 SGG) und auch im Ã�brigen
zulÃ¤ssig.Â  

2.

Die Beschwerde ist begrÃ¼ndet. Das Sozialgericht hat die GewÃ¤hrung von
Prozesskostenhilfe fÃ¼r das erstinstanzliche Verfahren zu Unrecht abgelehnt. 

Beteiligte, die nach ihren persÃ¶nlichen und wirtschaftlichen VerhÃ¤ltnissen die
Kosten der ProzessfÃ¼hrung nicht, nur zum Teil oder nur in Raten aufbringen
kÃ¶nnen, erhalten gemÃ¤Ã� Â§Â 73a SGG i.V.m. Â§Â 114 Zivilprozessordnung
(ZPO) Prozesskostenhilfe, wenn die beabsichtigte Rechtsverfolgung oder
â��Â verteidigung Aussicht auf Erfolg bietet und nicht mutwillig erscheint. 

Eine hinreichende Erfolgsaussicht besteht, wenn das Gericht nach vorlÃ¤ufiger
PrÃ¼fung den Rechtsstandpunkt des KlÃ¤gers fÃ¼r zutreffend oder zumindest fÃ¼r
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vertretbar hÃ¤lt und in tatsÃ¤chlicher Hinsicht von der MÃ¶glichkeit der
BeweisfÃ¼hrung Ã¼berzeugt ist (vgl. Schmidt, in: Meyer-
Ladewig/Keller/Leitherer/Schmidt, SGG, 13. AuflageÂ 2020, Â§Â 73a Rn.Â 7aÂ ff.
m.w.N.). Bei nur teilweise zu bejahender Erfolgsaussicht ist Prozesskostenhilfe
unbeschrÃ¤nkt zu bewilligen (Schmidt, a.a.O.). 

a.

Streitgegenstand des Klageverfahrens ist der Ablehnungsbescheid vom 02.02.2021
in der Gestalt des Widerspruchsbescheides vom 18.03.2021, mit dem der Beklagte
den Antrag der KlÃ¤ger vom 02.02.2021 auf Ã�bernahme von MietrÃ¼ckstÃ¤nden
abgelehnt hat. Der angefochtene Bescheid in der Gestalt des
Widerspruchsbescheids ist dabei so zu lesen, dass der Beklagte die AbÃ¤nderung
(vgl. Â§Â 44 Zehntes Buch Sozialgesetzbuch [SGBÂ X]) der im
streitgegenstÃ¤ndlichen Zeitraum bereits ergangenen, bestandskrÃ¤ftigen
Bewilligungsbescheide unter BerÃ¼cksichtigung des geltend gemachten
MietrÃ¼ckstandes und damit die GewÃ¤hrung hÃ¶herer Leistungen unter
BerÃ¼cksichtigung weiterer Unterkunftskosten ablehnte. StreitgegenstÃ¤ndlich ist
daher auch der ursprÃ¼ngliche Bewilligungsbescheid vom 18.11.2019 in der
Fassung der Ã�nderungsbescheide vom 05.12.2019 und vom 06.10.2020. Statthafte
Klageart ist die kombinierte Anfechtungs- und Leistungsklage (Â§Â 54 Abs.Â 1
SatzÂ 1 und Abs.Â 4 SGG i.V.m. Â§Â 56Â SGG). 

b.

Bei der am 07.04.2021 beim Sozialgericht erhobenen Klage der KlÃ¤gerin zuÂ 1)
und des KlÃ¤gers zuÂ 2) handelt es sich um eine subjektive KlagehÃ¤ufung (Â§Â 74
SGG i.V.m. Â§Â 59 ZPO). Bei einer subjektiven KlagehÃ¤ufung ist im Hinblick auf die
Erfolgsaussichten der Rechtsverfolgung der klagenden Personen zu differenzieren
(vgl. LSG Sachsen-Anhalt, Beschluss vom 08.12.2010Â â�� LÂ 5Â ASÂ 371/09Â B,
Rn.Â 27, juris; LSG NRW, Beschluss vom 30.01.2019Â â�� LÂ 19Â ASÂ 1810/18Â B,
Rn.Â 21, juris).

aa.

Rechtsgrundlage eines Anspruchs der KlÃ¤gerin zuÂ 1) auf hÃ¶here Leistungen
fÃ¼r Unterkunft und Heizung ist Â§Â 22 SGBÂ II. Die Bedarfe fÃ¼r Unterkunft und
Heizung werden im Rahmen der Bewilligung von Leistungen zur Sicherung des
Lebensunterhalts in HÃ¶he der tatsÃ¤chlichen Aufwendungen anerkannt, soweit
diese angemessen sind (Â§Â 22 Abs.Â 1 SatzÂ 1 SGBÂ II). Durch diese
existenzsichernden Leistungen soll der persÃ¶nliche Lebensbereich
â��Wohnungâ�� geschÃ¼tzt werden, sodass sich der Leistungsanspruch nach 
Â§Â 22 Abs.Â 1 SatzÂ 1 SGBÂ II auf die Sicherung des GrundbedÃ¼rfnisses des
Wohnens bezieht und deshalb grundsÃ¤tzlich nur die Ã�bernahme der
Aufwendungen fÃ¼r die tatsÃ¤chlich genutzte konkrete Wohnung umfasst, die den
aktuellen rÃ¤umlichen Lebensmittelpunkt bildet und den aktuell bestehenden
Unterkunftsbedarf deckt (st. Rspr. vgl. etwa BSG, Urteil vom 25.06.2015Â â�� 
BÂ 14Â ASÂ 40/14Â R, Rn.Â 15, juris; BSG, Urteil vom 17.02.2016Â â�� 
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BÂ 4Â ASÂ 2/15Â R, Rn.Â 17, juris; BSG, Urteil vom 30.03.2017Â â�� 
BÂ 14Â ASÂ 13/16Â R, Rn.Â 13, juris). Der Grundsatz, wonach die gleichzeitige
Sicherung mehrerer UnterkÃ¼nfte nicht in Betracht kommt, lÃ¤sst indes
Ausnahmen zu (vgl. BSG, Urteil vom 30.10.2019Â â�� BÂ 14Â ASÂ 2/19Â R,
Rn.Â 15Â ff., juris). 

Eine Ausnahmelage kann der Monat des Umzugs von einer alten in eine neue
Wohnung sein, in dem fÃ¼r beide Wohnungen vertragliche Verpflichtungen zu
Zahlungen fÃ¼r Unterkunft und Heizung bestehen, sog. â��Doppelmieteâ�� bzw.
â��Ã�berschneidungskostenâ�� (vgl. BSG, Urteil vom 30.10.2019, a.a.O., Rn.Â 15).
Wird der Unterkunftsbedarf im Monat eines Umzugs durch die tatsÃ¤chliche
Nutzung sowohl der alten als auch der neuen Wohnung gedeckt, kÃ¶nnen die
tatsÃ¤chlichen Aufwendungen fÃ¼r beide in diesem Monat einen Lebensmittelpunkt
bildenden Wohnungen als Bedarfe fÃ¼r Unterkunft und Heizung nach Â§Â 22
Abs.Â 1 SatzÂ 1 SGBÂ II anzuerkennen sein (vgl. BSG, a.a.O.). Dagegen kommt bei
einer zeitlichen Ã�berschneidung allein der vertraglichen Verpflichtungen zu
Zahlungen fÃ¼r Unterkunft und Heizung fÃ¼r die alte und die neue Wohnung die
Anerkennung der Aufwendungen fÃ¼r die nicht tatsÃ¤chlich genutzte Unterkunft
nur im Rahmen des Â§Â 22 Abs.Â 6 SatzÂ 1 SGBÂ II in Betracht, was insbesondere
eine vorherige Zusicherung erfordert (vgl. BSG, Urteil vom 30.10.2019, a.a.O.,
Rn.Â 17). Die Anerkennung der Aufwendungen fÃ¼r die tatsÃ¤chlich genutzte
Unterkunft als Bedarf im Rahmen des Â§Â 22 Abs.Â 1 SatzÂ 1 SGBÂ II setzt
grundsÃ¤tzlich voraus, dass die zeitliche Ã�berschneidung sowohl der vertraglichen
Verpflichtungen als auch der tatsÃ¤chlichen Nutzung im Einzelfall nicht vermeidbar
ist und die Bedarfe sich in diesem Sinne auch als konkret angemessen darstellen
(BSG, Urteil vom 30.10.2019, a.a.O., Rn.Â 15 und Rn.Â 19). 

Die PrÃ¼fung einer nach diesen GrundsÃ¤tzen zu Ã¼bernehmenden
â��Doppelmieteâ�� fÃ¼r den Umzugsmonat OktoberÂ 2020 hat das Sozialgericht
unterlassen. Das Sozialgericht ist ohne weitere PrÃ¼fung in seinem Beschluss
davon ausgegangen, dass der Umzug in die neue Wohnung zum 01.10.2020
erfolgte. Nach Aktenlage ergibt sich allerdings, dass die KlÃ¤ger am 18.09.2020 das
Mietangebot fÃ¼r die neue Wohnung einreichten und der Beklagte seine
Zustimmung zum Umzug am 30.09.2020 erklÃ¤rte. Am 01.10.2020 ging der neue
Mietvertrag mit KostenvoranschlÃ¤gen von drei Umzugsunternehmen im Rahmen
der beantragten Bewilligung von Umzugskosten beim Beklagten ein. Der Beklagte,
der aufgrund der kÃ¶rperlichen BeeintrÃ¤chtigungen beider KlÃ¤ger einen Umzug
in Eigenregie fÃ¼r unzumutbar hielt, erklÃ¤rte mit Schreiben vom 09.10.2020 die
Zusicherung fÃ¼r eine KostenÃ¼bernahme in HÃ¶he von 1.645,00Â Euro fÃ¼r die
Umzugsfirma UmzÃ¼ge R. Ausweislich der Rechnung der UmzÃ¼ge R vom
12.10.2020 erfolgte der Umzug der KlÃ¤ger vom 10.-12.10.2020. Diese Aktenlage
spricht dafÃ¼r, dass es nach den konkreten UmstÃ¤nden des Einzelfalls nicht
mÃ¶glich war, die Laufzeiten der vertraglichen Verpflichtungen fÃ¼r beide
UnterkÃ¼nfte so aufeinander abzustimmen, dass keine â��Doppelmieteâ��
entsteht und die tatsÃ¤chliche Nutzung beider Wohnungen im Umzugsmonat zu
unterlassen. Der Frage, ob und ggf. ab wann eine zeitliche Ã�berschneidung
tatsÃ¤chlich unvermeidbar war, muss das Sozialgericht durch weitere
Tatsachenfeststellungen nachgehen. Insbesondere bedarf es auch Feststellungen
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dazu, ob und ggf. warum ein Umzug in die neue Wohnung und die Ã�bergabe der
alten Wohnung nicht frÃ¼her durchgefÃ¼hrt werden konnten (etwa zum
15.10.2020) sowie ob und ggf. warum es nicht mÃ¶glich war, dem Vermieter der
alten Wohnung vor Ablauf der KÃ¼ndigungsfrist einen von diesem zu
akzeptierenden Nachmieter anzubieten. Aus dem Mietkonto ergibt sich, dass die
alte Wohnung erst zu Ende NovemberÂ 2020 gekÃ¼ndigt wurde, so dass auch in
diesem Monat MietrÃ¼ckstÃ¤nde entstanden sind. Nach Aktenlage ist davon
auszugehen, dass im NovemberÂ 2020 keine tatsÃ¤chliche Nutzung der Wohnung
erfolgte, so dass es sich hierbei nur um Kosten nach Â§Â 22 Abs.Â 6 SGBÂ II handeln
kann, fÃ¼r die es an einer vorherigen Zusicherung fehlt (zu einer mÃ¶glichen
Ausnahme von diesem Erfordernis vgl. BSG, Urteil vom 30.10.2019, a.a.O., Rn.Â 24,
insbesondere im Hinblick auf eine mÃ¶glicherweise fehlende einschlÃ¤gige
Beratung des Beklagten). FÃ¼r die Monate JuliÂ 2020 bis SeptemberÂ 2020 wird
das Sozialgericht, da in diesen Monaten ausweislich des Schriftsatzes des Beklagten
vom 09.05.2022 nicht die tatsÃ¤chlichen, sondern lediglich die aus Sicht des
Beklagten angemessenen Kosten der Unterkunft Ã¼bernommen wurden, auch noch
die Frage nach der konkreten Angemessenheit der Unterkunftsaufwendungen zu
prÃ¼fen haben, da es sich insgesamt um einen Anspruch auf hÃ¶here Leistungen
nach dem SGBÂ II unter BerÃ¼cksichtigung weiterer Unterkunftsaufwendungen
handelt. Dabei ist auch dem Vortrag der KlÃ¤ger nach einer subjektiven
UnmÃ¶glichkeit der Kostensenkung nachzugehen, als sie vortragen, dass sie der
Kostensenkungsaufforderung mit einer Fristsetzung bis zum 30.06.2020 nicht
nachkommen konnten, weil sie bis zu diesem Zeitpunkt trotz entsprechender
BemÃ¼hungen eine ihren kÃ¶rperlichen BedÃ¼rfnissen entsprechende Wohnung
nicht finden konnten. Die Angemessenheit der Unterkunftsaufwendungen ist auch
fÃ¼r die Monate OktoberÂ 2020 und NovemberÂ 2020 von Bedeutung, da bei einer
Ã�bernahme der Doppelmiete die HÃ¶he der Aufwendungen fÃ¼r die alte Wohnung
konkret beziffert werden mÃ¼ssen. Im Ã�brigen wird das Sozialgericht auch die
Frage zu Ã¼berprÃ¼fen haben, ob der Beklagte verfahrensrechtlich Ã¼berhaupt
die Bedarfe fÃ¼r die Unterkunft wÃ¤hrend des laufenden Bewilligungsabschnitts
auf die angemessenen Bedarfe absenken durfte. Sofern sich der zeitliche
Streitgegenstand auch auf die Zeit ab JanuarÂ 2020 erstreckt, wird das
Sozialgericht zu ermitteln haben, ob und ggf. in welcher HÃ¶he bei der KlÃ¤gerin
zuÂ 1) ab 01.01.2020 bis zum Auszug aus der alten Wohnung Kosten der Heizung
anzuerkennen sind. 

bb.

Auch fÃ¼r das Begehren des KlÃ¤gers zuÂ 2) besteht eine gewisse
Erfolgswahrscheinlichkeit. Als Altersrentner bleibt er in einer Bedarfsgemeinschaft
mit der KlÃ¤gerin zuÂ 1) (vgl. Leopold, in: Schlegel/Voelzke, jurisPK-SGBÂ II,
5.Â Aufl., Â§Â 7 Rn.Â 271), ein individueller Leistungsanspruch (zum
Individualanspruch jedes Mitglieds einer Bedarfsgemeinschaft vgl. BSG, Urteil vom
07.11.2006Â â�� BÂ 7bÂ ASÂ 8/06Â R, Rn.Â 12Â f., juris) gegenÃ¼ber dem
beklagten Jobcenter kommt in seiner Person allerdings nicht in Betracht. Eine
Leistungsberechtigung kann sich in seiner Person aber aus dem SGBÂ XII ergeben
mit der Folge, dass das Sozialgericht eine Beiladung des Ã¶rtlichen
SozialhilfetrÃ¤gers gemÃ¤Ã� Â§Â 75 SGG in ErwÃ¤gung ziehen muss. Der Aktenlage
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ist nicht zu entnehmen, seit wann der KlÃ¤ger zuÂ 2) Leistungen nach dem
4.Â Kapitel des SGBÂ XII bezieht; im PKH-Heft findet sich nur der
Bewilligungsbescheid vom 26.03.2021 fÃ¼r den Zeitraum vom 01.02.2021 bis
31.01.2022. Das Sozialgericht wird daher aufzuklÃ¤ren haben, ob der KlÃ¤ger
zuÂ 2) im streitigen Zeitraum gegenÃ¼ber dem Ã¶rtlichen SozialhilfetrÃ¤ger
AnsprÃ¼che (etwa aus Â§Â§Â 35,Â 36 SGBÂ XII) herleiten kann. Einem Anspruch
kann jedenfalls eine fehlende Antragstellung nicht entgegen gehalten werden, da
die Antragstellung beim unzustÃ¤ndigen LeistungstrÃ¤ger die nach Â§Â 18 SGBÂ XII
erforderliche Kenntnis vermittelt (vgl. BSG, Urteil vom 03.12.2015 â�� 
BÂ 4Â ASÂ 44/15Â R, Rn.Â 39 m.w.N., juris; BSG, Urteil vom 30.08.2017 â�� 
BÂ 14Â ASÂ 31/16Â R, Rn.Â 55, juris) und insoweit eine Beratungspflicht zu einer
Antragstellung gem. Â§ 44 Abs. 1 Satz 1 SGB XII bestanden hÃ¤tte, falls noch kein
Leistungsbezug vorgelegen haben sollte.

cc.

Sofern das Sozialgericht bei der PrÃ¼fung der bei der KlÃ¤gerin zuÂ 1)
anzuerkennenden Heizkosten einen kopfanteiligen Anspruch feststellt, hat es ggf.
auch einen entsprechenden Anspruch der Tochter der KlÃ¤ger bis zu ihrem Auszug
aus dem gemeinsamen Haushalt zu prÃ¼fen. Der Umstand, dass die Tochter bisher
keine Klage erhoben hat, steht dem nicht entgegen. Da die KlÃ¤ger anwaltlich nicht
vertreten sind, kÃ¶nnen Kenntnisse zu den EinzelansprÃ¼chen der Mitglieder der
Bedarfsgemeinschaft nicht gefordert werden. 

c.

Die beabsichtigte Rechtsverfolgung war auch nicht mutwillig und die Beiordnung
eines Rechtsanwalts erforderlich.

Die KlÃ¤ger beziehen Leistungen nach dem SGBÂ II bzw. SGBÂ XII und haben
glaubhaft gemacht, dass sie die Kosten der ProzessfÃ¼hrung nicht selbst
aufbringen kÃ¶nnen. 

3.

Die Kosten des Beschwerdeverfahrens sind nicht zu erstatten (Â§Â 73a SGG i.V.m. 
Â§Â 127 Abs.Â 4 ZPO). 

Dieser Beschluss ist unanfechtbar (Â§Â 177 SGG).

Â 

Erstellt am: 11.08.2022

Zuletzt verändert am: 23.12.2024
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